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Betreff

Berufung sachkundiger Einwohner in beratende Ausschüsse als  
Mitglieder mit beratender Stimme

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 26.09.2017: Stadtrat 26.09.2017 laut BV

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Bernd Hauschild 18.09.2017

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beruft Herrn Olaf Huß und Herrn Sascha Ziesemeier zu sachkundigen 
Einwohnern in den Rechnungsprüfungsausschuss.

Gesetzliche Grundlagen:

§§ 46, 49 KVG LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

In die beratenden Ausschüsse (Sozial- und Kulturausschuss und 
Rechnungsprüfungsausschuss) können durch den Stadtrat sachkundige Einwohner 
widerruflich als Mitglieder mit beratender Stimme berufen werden.  

Die Besetzung erfolgt gemäß § 49 Abs. 1 i.V.m. § 47 Abs. 1 KVG LSA auf der Grundlage 
der Fraktionsstärken im Stadtrat. Ist die Berufung so erfolgt, stellt der Gemeinderat die 
Mitgliedschaft der sachkundigen Einwohner durch Abstimmung fest. Ihre Zahl darf die der 
Gemeinderäte in den einzelnen Ausschüssen nicht erreichen. Mitglieder des Gemeinderates 
und Gemeindebedienstete können nicht als sachkundige Einwohner berufen werden. 

Aufgrund des Ausscheidens der sachkundigen Einwohner, Herr Michael Schramme (BI) und 
Frau Jeannette Eckert-Ulrich (SPD) aus dem Rechnungsprüfungsausschuss werden zwei 
neue beratende Mitglieder in diesen Ausschuss berufen.
Künftig werden für die Fraktion der Bürgerinitiative / Freie Wähler Herr Olaf Huß und für die 
SPD-Fraktion Herr Sascha Ziesemeier als sachkundige Einwohner im 
Rechnungsprüfungsausschuss mitwirken. 

Die sachkundigen Einwohner werden gemäß § 53 i.V.m. §§ 30, 32, 33, 34 KVG LSA über 
ihre Pflichten belehrt.


